
 

  Stand: Oktober 2023 

Liefer- und Zahlungsbedingungen 
der Firma Günther + Schramm GmbH  
Heidenheimer Straße 65 
DE-73447 Oberkochen 
im Geschäftsverkehr mit 
 
1) Kaufleuten, soweit der Vertrag zum Betrieb des Handelsgewerbes gehört, 
 
2) Juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
 
 
1. Geltung der Bedingungen 
 
1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Gesellschaft erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen 

oder gegebenenfalls unserer technischen Lieferbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbedingungen, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gel-
ten diese Bedingungen als angenommen. 
 
Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- und Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen, auch 
soweit diese sich im Auftragsschreiben des Käufers finden.  

 
1.2 Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn unsere Gesellschaft sie schriftlich bestätigt.  
 
1.3 Es gelten die Incoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung. 
 
 
2. Angebot und Vertragsschluss 
 
2.1 Die Angebote unserer Gesellschaft sind freibleibend, soweit wir sie als unverbindlich ausweisen. Mündliche Zusagen und Neben-

abreden, sowie Zusicherungen von Mitarbeitern bedürfen zur Rechtswirksamkeit der Schriftform; dies gilt auch für Ergänzungen, 
Abänderungen oder Nebenabreden aller Art.  

 
2.2 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich 

vereinbart wird.  
 
2.3 Gütemerkmale, DIN-Eigenschaften sowie normierte Kennzeichnungen aller Art gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften. 
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3. Preise 
 
3.1 Ist keine ausdrückliche Preisstellung erfolgt, gilt die Preisliste unserer Gesellschaft. In Ermangelung einer Preisliste sind wir 

berechtigt, einen angemessenen Preis in Rechnung zu stellen. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert be-
rechnet.  

 
3.2 Die Preise verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart ist, als solche ab Lager.  
 
3.3 Wird die Lieferung aufgrund von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere solchen, die im Risikobereich des 

Abnehmers liegen, um über zwei Monate seit dem Datum unserer schriftlichen Auftragsbestätigung oder unseres verbindlichen 
Angebotes gänzlich oder teilweise hinausgezögert, können wir für die verspätet bewirkten Lieferungen die aktuellen Tagespreise, 
die wir bei gleichgelagerten Verhältnissen bzw. aufgrund unserer Preisliste zum Lieferstichtag fordern, bzw. zu fordern berech-
tigt sind, ansetzen. Dies gilt nicht, wenn die Lieferung innerhalb der im schriftlichen Angebot oder in der Auftragsbestätigung 
verlautbaren Lieferfrist erfolgt.  

 
 
4. Liefer- und Leistungszeiten 
 
4.1 Die von unserer Gesellschaft genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas 

anderes vereinbart wurde. 
 
4.2 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die unserer Gesellschaft die Liefe-

rung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungs-
schwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Krieg, nicht von uns zu vertretende behördliche Anordnungen, insbe-
sondere Embargos oder Sanktionen, auch soweit diese bei Vorlieferanten eintreten -, hat unsere Gesellschaft auch bei verbind-
lich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Dabei ist es unerheblich, ob die Umstände bei uns oder einem Vorlie-
feranten eintreten.  Sie berechtigen unsere Gesellschaft, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzgl. einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzu-
treten.  

 
4.3 Wenn die Behinderungen länger als drei Monate dauern, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hin-

sichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Rechte des Käufers sind ausgeschlossen.  
 
4.4 Unsere Gesellschaft ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.  
 
4.5 Für die Einhaltung von etwaigen verbindlichen Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt der Beförderung oder Versendung ab 

Lager oder Werk maßgebend.  
 
Die Lieferfristen verlängern sich in allen Fällen um den Zeitraum, um den der Auftragnehmer seine Verpflichtungen uns gegen-
über nicht erfüllt, mögen sie auch auf anderen Rechtsgrundlagen (Vertrag oder Gesetz) beruhen.  
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5. Gefahrübergang, Versand, Verpackung, Teillieferung 
 
5.1  Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und Frachtführer. Soweit nichts Abweichendes in Textform vereinbart 

ist, erfolgen unsere Lieferungen EXW gemäß den Incoterms in der jeweils bei Vertragsabschluss geltenden Fassung. Lieferort 
kann dabei auch das Werk oder Lager eines Dritten sein. 
 

5.2 Vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden, andernfalls sind wir berechtigt, sie nach 
Mahnung auf Kosten und Gefahr des Käufers nach unserer Wahl zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern und sofort 
zu berechnen.  
 

5.3 Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit 
unmöglich oder wesentlich erschwert, so sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die 
entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Dem Käufer wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
 

5.4 Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Falls vereinbart, liefern wir verpackt. Für Verpackungen, 
Schutz- und/oder Transporthilfsmittel sorgen wir im Übrigen nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers. Verpackungen 
werden zur Erfüllung der Vorgaben des Verpackungsgesetzes innerhalb angemessener Frist an unserem Lager zurückgenom-
men. Kosten des Käufers für den Rücktransport oder für eine eigene Entsorgung der Verpackung übernehmen wir nicht. 
 
Verpackungen werden zur Erfüllung der Vorgaben des Verpackungsgesetzes innerhalb angemessener Frist an unserem Lager 
möglichst sortenrein zurückgenommen. Kosten des Käufers für den Rücktransport oder für eine eigene Entsorgung der Verpa-
ckung übernehmen wir nicht. 
 

5.5 Bei Abrufaufträgen geht die Gefahr mit Bereitstellungen der Ware zur Abholung auf den Käufer über. Im Übrigen geht die Gefahr, 
auch die einer Beschlagnahme der Ware, mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch 
mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerks, bei allen Geschäften, auch bei franko- und frei-Haus Lieferungen, auf den Käufer 
über. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers. Die Entladung und deren Kosten gehen zu Lasten des 
Käufers. 
 

5.6 Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Wir sind ferner berechtigt, die vereinbarten Liefermengen ange-
messen zu über- und unterschreiten. Die Angabe einer „circa“ -Menge berechtigt uns zu einer Über/Unterschreitung der Lie-
fermengen von bis zu 15%.  
 

5.7 Sofern nicht anders vereinbart, sind Abrufaufträge innerhalb von 365 Tagen seit Vertragsschluss abzuwickeln. Nach Fristablauf 
sind wir berechtigt, die nicht abgerufene Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers zu lagern und ihm zu berechnen.  
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6. Güten, Maße und Gewichte 
 
6.1 Güten und Maße bestimmen sich nach den DIN-Normen bzw. Werkstoffblättern, soweit nicht ausländische Normen schriftlich 

vereinbart sind. Sofern keine DIN-Normen oder Werkstoffblätter bestehen, gelten die entsprechenden Euronormen, mangels sol-
cher der Handelsbrauch, Bezugnahmen auf Normen, Werkstoffblätter oder Werks-Prüfbescheinigungen sind keine Zusicherungen 
von Eigenschaften.  

 
6.2 Für die Gewichte sind die von uns oder unserem Lieferanten vorgenommenen Verwiegungen maßgebend. Der Gewichtsnachweis 

erfolgt durch Vorlage des Wiegezettels. Wir können die Gewichte auch ohne Wägung nach Länge theoretisch bestimmen, wobei 
wir die Maße nach anerkannten statistischen Methoden ermitteln. Wir sind ferner berechtigt, das theoretische Gewicht um 2 1 /2 

% (Handelsgewicht) zum Ausgleich von Walz und Dickentoleranzen zu erhöhen. Soweit rechtlich zulässig, können Gewichte ohne 
Wägung nach DIN ermittelt werden. Unberührt bleiben die im Stahlhandel der Bundesrepublik Deutschland üblichen Zu- und Ab-
schläge (Handelsgewichte). In der Versandanzeige angegebene Stückzahlen, Bundzahlen oder ähnliches sind bei nach Gewicht 
berechneten Waren unverbindlich. Sofern nicht üblicherweise eine Einzelverwiegung erfolgt, gilt jeweils das Gesamtgewicht der 
Sendung. Unterschiede gegenüber den rechnerischen Einzelgewichten werden verhältnismäßig auf diese verteilt.  

 
6.3 Die vorbezeichneten Komponenten gelten in keinem Fall als Zusicherung von Eigenschaften.  
 
 
7. Mängelrüge / Gewährleistung 

 
Für Qualitäts- und Quantitätsmängel der Ware, sowie für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, ferner im Falle von Anderslie-
ferungen leisten wir nach den folgenden Vorschriften Gewähr.  

 
7.1 Beschaffenheitsvereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt  

worden sind 
 

7.2 Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Ablieferung mit der ihm unter den gegebenen Umständen zumutbaren Gründlichkeit 
zu untersuchen. Die hierbei feststellbaren Mängel sind unverzüglich spätestens nach Ablauf von vier Werktagen seit Ablieferung, 
schriftlich zu rügen. Maßgebend ist das Eingangsdatum der schriftlichen Rüge bei uns. Mängel, die nach sorgfältigster Prüfung 
innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind – unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung - unver-
züglich nach Entdeckung, hierbei unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, zu rügen.  

 
7.3 Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge nehmen wir die beanstandeten Waren zurück und liefern an ihrer Stelle mangelfreie 

Ware; wir sind jedoch auch berechtigt, anstelle der Ersatzlieferung oder Nachbesserung zu wandeln oder eine angemessene 
Gutschrift (Minderung) zu erteilen.  

 
Bei Fehlschlagen und Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen. 

 
7.4 Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die 

beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Gewährleistungsansprüche.  
 
7.5 Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind – z. B. sog. II a-Material – stehen dem Käufer bezüglich der ange-

gebenen Fehler und solche, mit denen er üblicherweise zu rechnen hat, keine Gewährleistungsrechte zu.  
 
7.6 Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden), sind ausgeschlossen. Im 

Falle eines Bearbeitungsfehlers haften wir nur bis zur Höhe der bei uns angefallenen Bearbeitungskosten.  
 
7.7 Für die Zusicherung von Eigenschaften haften wir nur nach Maßgabe der Zusicherung im Rahmen der individuellen Vereinbarung. 

Die Zusicherung von Eigenschaften bedarf zu Ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Fehlt einer Ware die zugesicherte Eigen-
schaft, so sind wir berechtigt, anstelle der insoweit mangelhaften Ware gegen Austausch derselben mangelfreie Ware zu liefern 
oder nach unserer Wahl den Preis um den Wert der Eigenschaftsminderung herabzusetzen oder eine Nachbesserung durchzu-
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führen oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche wegen Fehlens ei-
ner zugesicherten Eigenschaft, stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn dies ausdrücklich schriftlich von unserer Gesellschaft zu-
gesagt ist.  

 
7.8 Bei Streckengeschäften und sonstigen Lieferungen, bei denen wir – dem Käufer bekannt – zu keinem Zeitpunkt an der Ware den 

unmittelbaren Besitz erlangen, erstreckt sich unsere Gewährleistung auf die Abtretung unserer Gewährleistungsansprüche ge-
genüber unseren Vorlieferanten.  
 

7.9 Werden von uns Lohnarbeiten ausgeführt und für diese oder auch andere Aufträge Werkstoffe, Werkstoffteile, Halbfabrikate oder 
Werkzeugvorrichtungen durch den Besteller zur Verfügung gestellt oder zugeliefert, so werden sie von uns mit Sorgfalt und Ge-
wissenhaftigkeit bearbeitet, bzw. behandelt. Zu einer Prüfung sind wir nur verpflichtet, wenn sie ausdrücklich vereinbart worden 
ist und die Prüfungskosten vom Auftraggeber übernommen werden.  
 
Sollten die Stücke infolge unverschuldeter Umstände oder höherer unverwendbar werden, so kann hieraus kein Anspruch auf 
kostenfreie Ersatzlieferung des Materials oder Erstattung anderer Kosten durch uns hergeleitet werden. 
 
Sollten die Teile wegen Materialfehlern unverwendbar werden, so sind uns die entsprechenden Bearbeitungskosten zu ersetzen.  
 
Falls Teile wegen Bearbeitungsfehlern unverwendbar werden, so werden wir die gleiche Arbeit an einem uns frachtfrei einzusen-
denden neuen Stück ohne Berechnung ausführen.  

 
7.10 Wir weisen darauf hin, dass Bezugnahmen auf Normen und ähnliche Regelwerke, auf Prüfbescheinigungen gemäß DIN EN 10204 

oder auf Prüfberichte von Materialprüfungen keine Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die darin aufgeführten inhaltli-
chen Angaben sind. Dies gilt insbesondere für US-Prüfungen, bei denen lediglich eine Durchführung der US-Prüfung nach der 
vereinbarten Prüfklasse, jedoch keine vollständige Fehlerfreiheit des geprüften Materials bestätigt wird. 

 
 
8. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung 
 
8.1 Soweit in diesen Bedingungen keine andere Regelung enthalten ist, haften wir auf Schadenersatz wegen Verletzung vertraglicher 

oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausge-
schlossen, desgleichen für grobe Fahrlässigkeit für Mitarbeiter unserer Gesellschaft, soweit diese durch Geschäftsbedingungen 
ausgeschlossen werden kann. 
 
Der Haftungsausschluss gilt auch für Verzugsschäden oder Verzögerungsschäden.  
 
Unsere Haftung umfasst – außer bei Vorsatz – nicht solche Schäden, die bei dem konkreten Geschäft typischerweise nicht er-
wartet werden konnten oder gegen die der Käufer versichert ist oder üblicherweise versichert werden kann.  
 
Die Haftung für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen.  

 
8.2 Sämtliche vertraglichen Ansprüche gegen uns verjähren ein halbes Jahr nach Ablieferung, sofern diese nicht auf Fahrlässigkeit 

oder Vorsatz von uns oder unseren Mitarbeitern beruhen.  
 

8.3 Vorstehende Regelungen gelten auch, soweit ein Schaden durch unsere Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sons-
tigen Erfüllungsgehilfen verursacht wird. 
 

8.4 Soweit unsere Haftung gemäß den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönli-
che Haftung unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

 
 
 
 
 



 

  Stand: Oktober 2023 

9. Zahlung / Verrechnung 
 
9.1 Die Fälligkeit der Zahlungen ergibt sich aus unseren Angeboten oder Auftragsbestätigungen. In Ermangelung der Angabe eines 

Fälligkeitsdatums gelten die Rechnungen jeweils als sofort zahlungsfällig. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, kaufmänni-
sche Verzugszinsen (5 v. H.) zu belasten.  

 
9.2 Die Zahlungen haben ohne Skontoabzug in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitsdatum über den Betrag frei verfügen 

können. Die Kosten des Zahlungsverkehrs trägt unser Vertragspartner.  
 
9.3 Bei Verzug sind wir berechtigt, anstelle der kaufmännischen Verzugszinsen einen Verzugszinssatz zu berechnen, der 8 % über 

dem Basiszinssatz gemäß Diskontsatz-Überleitungs-Gesetz liegt. Sollte der Basiszinssatz durch einen anderen Zinssatz ersetzt 
werden, so wird automatisch dieser neue Zinssatz zugrunde gelegt. Sofern der konkrete Vertragszinsschaden mehr als 8 % 
über dem Basiszinssatz beträgt, können wir diesen gegen Nachweis geltend machen. 

 
9.4 Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst und gutgeschrieben wird. Die Zahlung ist erst 

erfüllt, wenn der Zahlungsbetrag endgültig unserem Konto gutgeschrieben wurde. 
 
9.5 Wenn der Zahlungsverpflichtete seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck oder einen Wech-

sel nicht einlöst und seine Zahlungen einstellt oder Zahlungsaufschub begeht oder wenn Zahlungsstockungen eintreten oder kon-
krete Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Zahlungsverpflichteten in Frage stellen, so ist unsere Gesellschaft 
berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks und / oder Wechsel angenommen haben. Wir können 
in diesem Fall von unseren Sicherheiten Gebrauch machen, insbesondere unsere Eigentumsvorbehaltsrechte ausüben, ohne dass 
die Voraussetzungen der Zielüberschreitung und / oder des Verzugs auf der Abnehmerseite gegeben sein müssen.  

 
 
10. Aufrechnung / Zurückbehaltung 
 
 Unser Auftraggeber ist nicht berechtigt, wegen etwaiger ihm zustehender Ansprüche, insbesondere wegen Mängelrügen, Ge-

währleistungsansprüche aller Art oder sonstigen Gegenansprüchen Aufrechnung zu erklären oder Zurückbehaltungsrechte aus-
zuüben, es sei denn, die Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder werden von uns nicht bestritten.  

 
 
11. Eigentumsvorbehalt 
 
11.1 Alle Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen einschl. der künftig entstehenden 

oder bedingten Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. Dies gilt auch, wenn Zahlungen auf 
besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung un-
serer Saldoforderung. 

 
11.2 Wir können die Veräußerung und / oder Verbindung und / oder Vermischung der Vorbehaltsware jederzeit untersagen.  
 
11.3 Bei Vermischung, Verarbeitung und / oder Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, steht uns 

an der neuen Sache das Eigentum im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Wa-
re einschl. der Aufwendungen für die Verarbeitung (Verbindung, Vermischung) zu. Ist der Rechnungswert der anderen Ware 
nicht bekannt, ist deren Wert nach Angemessenheitsgrundsätzen zu kalkulieren.  

 
11.4 Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns, als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die 

verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.  
 
11.5 Sollte es sich bei dem Käufer um einen Gewerbetreibenden handeln, der Waren unbearbeitet oder bearbeitet weiter veräußert, 

ist dieser ermächtigt, die Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Er tritt schon jetzt seine Forde-
rungen aus der Weiterveräußerung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an uns ab. Die Ermächtigung zur Weiter-
veräußerung hängt von der Rechtswirksamkeit der Forderungsabtretung ab.  
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Dies gilt sinngemäß für den Fall, in dem die Vorbehaltsware vom Abnehmer zur Durchführung eines Werk- oder Werklieferungs-
vertrages verwandt wird, insbesondere bei Bauunternehmen, auch hier wird die Forderung aus dem Werk- und Werklieferungs-
vertrag in Höhe des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware im Voraus an uns abgetreten. Die Ermächtigung zur Verarbei-
tung unserer Ware hängt von der Rechtswirksamkeit der Forderungsabtretung ab.  

 
11.6 Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zur Sicherung an Dritte zu übereignen, sie zu verpfänden oder mit ihr 

Tauschgeschäfte durchzuführen. Desgleichen ist es dem Käufer nicht gestattet, die aufgrund des verlängerten Eigentumsvorbe-
haltes an uns zedierten Forderungen als Anschlusskunde an eine Factor-Bank abzutreten, es sei denn, die Factor-Bank tritt uns 
gegenüber direkt in die Zahlungsverpflichtungen des Abnehmers ein. Im Übrigen bedarf es zur Abtretung bzw. Veräußerung der 
aufgrund des verlängerten Eigentumsvorbehalts zitierten Forderungen an die Factor-Bank unserer schriftlichen Zustimmung. 

 
11.7 Zahlen Schuldner (Drittschuldner), die an uns aufgrund des verlängerten Eigentumsvorbehaltes zedierten Forderungen mit 

Scheck oder Wechsel an unseren Abnehmer, so geht das Eigentum an diesen Wertpapieren auf uns über, sobald der Abnehmer 
es erwirbt. Erfolgt Zahlung durch Wechsel, so tritt der Abnehmer die ihm daraus zustehenden Rechte im Voraus an uns ab. Die 
Übergabe des Wechselpapiers wird dadurch ersetzt, dass der Abnehmer das Wechselpapier für uns verwahrt oder, falls er nicht 
den unmittelbaren Besitz am Wechselpapier erlangt, seinen Herausgabeanspruch an Dritte hiermit im Voraus an uns abtritt; er 
wird dieses Papier, mit seinem Indossament versehen, unverzüglich an uns abliefern. Der Abnehmer ist in jedem Fall verpflichtet, 
seine Kreditinstitute, mit denen er Geschäftsbeziehungen unterhält, über diese Eigentumsvorbehaltsklausel zu unterrichten. Wir 
sind in jedem Fall berechtigt, die Bankverbindungen unseres Kunden über unsere Geschäftsbeziehungen zu unterrichten.  

 
11.8 Wir sind berechtigt, Forderungen aus Weiterveräußerungen bis zum jederzeit uns zustehenden möglichen Widerruf, der auch 

mündlich erfolgen kann, einzuziehen. Auf Verlangen ist der Abnehmer verpflichtet, dem Drittschuldner die Abtretung an uns be-
kanntzugeben und uns über die Bekanntmachung zu benachrichtigen, sowie die zur Einziehung der abgetretenen Forderungen 
notwendigen Auskünfte oder Unterlagen mit dieser Benachrichtigung zu übersenden. Von einer Pfändung oder anderen Benach-
richtigungen durch Dritte muss uns der Abnehmer unverzüglich unterrichten.  

 
11.9 Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes, insbesondere die Rücknahme von Waren, die Forderungseinziehung von Dritten, 

gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.  
 

Wir sind demzufolge berechtigt, die Vorbehaltsware - ohne vom Vertrag zurücktreten zu müssen - zurückzunehmen, soweit der 
Vorbehaltskäufer das ihm eingeräumte Zahlungsziel überschritten oder anderweitige, uns gegenüber bestehende Verbindlichkei-
ten nicht rechtzeitig ausgeglichen hat oder zugibt oder seine Verpflichtungen aus diesen Geschäftsbedingungen nicht einhält. 

 
11.10 Unsere Rechte aus einfachem, verlängertem und erweitertem Eigentumsvorbehalt gehen auch nicht durch Wechsel-Scheck-

Zahlungsweise des Schuldners unter. Unsere Eigentumsvorbehaltsrechte bleiben so lange bestehen, bis wir in diesem Fall von 
unserer Wechsel-Ausstellerhaftung oder Haftung aus Wechsel-Bürgschaft bzw. Indossament oder aus einer sonstigen, mit die-
ser Zahlungsweise zusammenhängenden, Eventualverbindlichkeit endgültig befreit sind. 

 
11.11 Stellt der Abnehmer seine Forderungen aus einer Weiterveräußerung von solchen Materialien, an denen uns einfacher, erweiter-

ter oder verlängerter Eigentumsvorbehalt zusteht, in ein Kontokorrentverhältnis ein, so tritt er hiermit die Kontokorrentforde-
rung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns ab. Nach erfolgter Saldierung tritt an ihre Stelle der anerkannte Saldo, der 
bis zur Höhe des Betrages als abgetreten gilt, den die ursprüngliche Kontokorrentforderung ausmacht.  

 
 
12.  Freigabeklausel 
 
 Auf Verlangen des Kunden sind wir verpflichtet, Sicherheiten (insbesondere Eigentumsvorbehaltsrecht) freizugeben, soweit die 

Summe der vom Kunden gewährten Sicherheiten die Gesamtforderung aus der Geschäftsverbindung um 20 % übersteigt.  
 
 
 
 
 
 



 

  Stand: Oktober 2023 

13.  Erfüllungsort / Zahlungsweise 
 
13.1 Erfüllungsort für Zahlungen unseres Geschäftspartners ist 73447 Oberkochen. 

 
Maßgebend für die fristgerechte Zahlung ist in allen Fällen der Eingang derselben bei unserer Gesellschaft oder die Wertstellung 
des Schecks. 

 
13.2 Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist bei Lieferungen ab Werk der Sitz des betreffenden Werks, ansonsten 

73447 Oberkochen.  
 
 
14. Gerichtsstand 

 
Gerichtsstand für alle geschäftlichen Beziehungen ist 73447 Oberkochen, demzufolge in Ansehung der jeweiligen sachlichen Zu-
ständigkeit das Amtsgericht Aalen oder das Landgericht Ellwangen. 
 
Dies gilt auch für außervertragliche Ansprüche oder Ansprüche im Rahmen von Wechsel-Scheck-Verfahren.  

 
 
15. Anwendbares Recht 

 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Haager Einheitlichen Kaufrechts und des 
UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. 

 
 
16. Salvatorische Klausel 
 

Sollte eine (sollten mehrere) Bedingung(en) des vorstehenden Geschäftsbedingungskomplexes unwirksam sein oder werden, so 
bleibt hiervon die Rechtswirksamkeit der anderen Bedingungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bedingungen gelten die 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, soweit sie nicht durch die übrigen Bedingungen rechtswirksam abgedungen sind.  


